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PRESSEMITTEILUNG - an alle Kulturredaktionen  15. Januar 2009 
 
 
NATIONALES PERFORMANCE NETZ (NPN)  

1) Frist zur Antragstellung: 31.01.2009 
2) Impulsförderung für Sachsen-Anhalt    

 

Das NATIONALE PERFORMANCE NETZ ist ein Förderprogra mm für 
den Austausch, die Verbreitung und die Koproduktion  
zeitgenössischer Tanzproduktionen in Deutschland un d dem Ausland. 
Bestehend aus zwei Fördermodellen können Veranstalt er und Künstler 
noch bis zum 31. Januar 2009 Anträge auf Förderung von Gastspielen 
oder Koproduktionen stellen. Im Rahmen der Gastspie lförderung  erhält 
Sachsen-Anhalt in diesem Jahr die Impulsförderung. (430 Zeichen) 
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NPN-Gastspielförderung Tanz 
 
Die Gastspielförderung können in Deutschland ansässige Veranstalter 
beantragen, wenn sie Kompanien aus einem anderen deutschen 
Bundesland einladen. Bei Antragsbewilligung werden öffentliche Träger mit 
25 Prozent und private Träger mit 35 Prozent der Gastspielkosten 
unterstützt. Die Impulsförderung geht 2009 an Sachsen-Anhalt. Gastspiele in 
Sachsen-Anhalt und Gastspiele von Künstlern aus Sachsen-Anhalt erhalten 
hier eine Förderung von bis zu 50 Prozent der gesamten Gastspielkosten. 
 
Die Antragsfristen sind der 31. Januar (erste Vergabe) und der 15. April 
(zweite Vergabe) 2009. Danach können ohne Frist Anträge auf 
Restmittelvergabe eingereicht werden. (658 Zeichen) 
 
NPN-Koproduktionsförderung Tanz  
 
Ebenfalls bis zum 31.01.2009 können noch Anträge auf 
Koproduktionsförderung eingereicht werden. Bezuschusst werden neu 
entstehende zeitgenössische Tanzproduktionen, die größtenteils in 
Deutschland erarbeitet werden und 2009 Premiere feiern. Das Programm 
wird von der Kulturstiftung des Bundes finanziert und fördert die produktive 
Zusammenarbeit und den nationalen und internationalen Austausch 
zwischen Künstlern und Veranstaltern. Im Gegensatz zur Gastspielförderung 
können hier nicht nur Veranstalter, sondern auch die Künstler selbst Projekte 
einreichen. Weitere Informationen zur Antragsstellung und den 
Vergabekriterien finden Sie unter www.jointadventures.net 
 
Über die Anträge entscheidet eine unabhängige Fachjury. (736 Zeichen) 
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Ein erfolgreiches Modell 

Im Jahr 2008 konnte in der Gastspielförderung ein Förderbetrag von 
169.000 Euro ausgeschüttet werden, von dem 42 Veranstalter profitierten. 
Insgesamt wurden 100 Gastspiele von 49 Kompanien unterstützt. 

Unterstützer der NPN-Gastspielförderung waren 2008 der Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien sowie die Kultur- und 
Kunstministerien der vierzehn Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.  

Die Koproduktionsförderung ermöglichte im vergangenen Jahr neun 
Neuproduktionen, die dank der Unterstützung durch das Nationale 
Performance Netz in internationaler Zusammenarbeit mit Veranstaltern in 
Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, 
Spanien und den USA realisiert wurden. (897 Zeichen) 

 
Weitere Informationen zu den Fördermodellen des NPN finden Sie auf der 
Homepage www.jointadventures.net oder in der NPN-Broschüre 2008/2009, 
die Sie bei JOINT ADVENTURES bestellen können. Gerne beantworten wir 
Ihre Fragen persönlich:  
NATIONALE PERFORMANCE NETZ (NPN) 
Rebekka Linke 
Emil-Geis-Str. 21, 81379 München 
Tel: 089 / 7 23 56 21 
E-Mail: npn@jointadventures.net 
 
 
Die Gastspielförderung wird ermöglicht aus Mitteln des Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der Kultur- und Kunstministerien der 
Länder. Die Koproduktionsförderung wird im Rahmen von Tanzplan Deutschland 
gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes 
 
 

 

                                          
 

 

 


